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06. KW 2013 - 0O6. Katastrophenhilfsverordnung-Wohnbau 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Besitzern von geférderten Eigenheimen (0O&6. Eigenheim-Verordnung, 006. Kaufférderungs-Verordnung,
006. Fertigstellungsforderungs-Verordnung bzw. 06. Wohnhaussanierungs-Verordnung) kann je 1.000 Euro
aushaftendem gefoérderten Darlehensvolumen ein einmaliger, nicht rickzahlbarer Zuschuss in der H6he von
insgesamt 69 Euro zur Abdeckung der bei den entsprechenden Darlehen anfallenden Zinsen bzw. Annuitaten fur
drei Jahre bewilligt werden. Eine Restlaufzeit der Férderung von 3 Jahren muss gegeben sein. Dem Ansuchen ist bei
Darlehen, die Uber eine Bank abgewickelt wurden, eine Bestatigung der jeweiligen Bank Uber den noch aushaftenden
Darlehensbetrag beizuschlieRBen.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 Oö. KW 2013 § 4
	Oö. KW 2013 - Oö. Katastrophenhilfsverordnung-Wohnbau 2013


